
 
 
 
 
 
 

Verordnung zur Durchführung des Fahrpersonalgesetzes 
(Fahrpersonalverordnung – FPersV) 

 
Vom 27. Juni 2005 (BGBl. I S. 1882) 

Zuletzt geändert am 22. Januar 2008 (BGBl. I S. 54) 
 
 
 
ABSCHNITT 1  
LENK- UND RUHEZEITEN IM NATIONALEN BEREICH  
 
§ 1 Lenk- und Ruhezeiten im Straßenverkehr  
 
(1) Fahrer  
 
1. von Fahrzeugen, die zur Güterbeförderung dienen und deren zulässige Höchstmasse einschließ-

lich Anhänger oder Sattelanhänger mehr als 2,8 Tonnen und nicht mehr als 3,5 Tonnen beträgt, 
sowie  

 
2. von Fahrzeugen, die zur Personenbeförderung dienen, nach ihrer Bauart und Ausstattung geeig-

net und dazu bestimmt sind, mehr als neun Personen einschließlich Fahrer zu befördern, und im 
Linienverkehr mit einer Linienlänge bis zu 50 Kilometern eingesetzt sind,  

 
haben Lenkzeiten, Fahrtunterbrechungen und Ruhezeiten nach Maßgabe der Artikel 4, 6 bis 9 und 12 
der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 
zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr und zur Änderung der Verord-
nungen (EWG) Nr. 3821/85 und (EG) Nr. 2135/98 des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 3820/85 des Rates (ABl. EU Nr. L 102 S. 1) einzuhalten.  
 
(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf  
 
1. Fahrzeuge, die in § 18 genannt sind,  
 
2. Fahrzeuge, die in Artikel 3 Buchstabe b bis i, der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 genannt sind,  
 
3. Fahrzeuge, die zur Beförderung von Material, Ausrüstungen oder Maschinen, die der Fahrer zur 

Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit benötigt, verwendet werden, soweit das Lenken nicht die 
Haupttätigkeit des Fahrers darstellt, 

 
3a. Fahrzeuge, die zur Beförderung von Gütern dienen, die im Betrieb, dem der Fahrer angehört, in 

handwerklicher Fertigung oder Kleinserie hergestellt wurden, oder deren Reparatur im Betrieb 
vorgesehen ist oder dort durchgeführt wurde, wenn die Lenktätigkeit nicht die Haupttätigkeit des 
Fahrers ausmacht, 

 
4. Fahrzeuge, die als Verkaufswagen auf örtlichen Märkten oder für den ambulanten Verkauf ver-

wendet werden und für diese Zwecke besonders ausgestattet sind, soweit das Lenken des Fahr-
zeugs nicht die Haupttätigkeit des Fahrers darstellt, und 

 
5. selbstfahrende Arbeitsmaschinen nach § 2 Nr. 17 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung.  
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(3) Abweichend von Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 haben 
Fahrer von Kraftomnibussen im Linienverkehr mit einer Linienlänge bis zu 50 Kilometern Fahrtunter-
brechungen nach Maßgabe der folgenden Vorschriften einzuhalten:  
 
1. Beträgt der durchschnittliche Haltestellenabstand mehr als drei Kilometer, so ist nach einer Lenk-

zeit von viereinhalb Stunden eine Fahrtunterbrechung von mindestens 30 zusammenhängenden 
Minuten einzulegen. Diese Fahrtunterbrechung kann durch zwei Teilunterbrechungen von jeweils 
mindestens 20 zusammenhängenden Minuten oder drei Teilunterbrechungen von jeweils mindes-
tens 20 zusammenhängenden Minuten oder drei Teilunterbrechungen von jeweils mindestens 15 
Minuten ersetzt werden. Die Teilunterbrechungen müssen innerhalb der Lenkzeit von höchstens 
viereinhalb Stunden oder teils innerhalb dieser Zeit und teils unmittelbar danach liegen.  

 
2. Beträgt der durchschnittliche Haltestellenabstand nicht mehr als drei Kilometer, sind als Fahrtun-

terbrechungen auch Arbeitsunterbrechungen ausreichend, soweit diese nach den Dienst- und 
Fahrplänen in der Arbeitsschicht enthalten sind (z. B. Wendezeiten). Voraussetzung hierfür ist, 
dass die Gesamtdauer der Arbeitsunterbrechungen mindestens ein Sechstel der vorgesehenen 
Lenkzeit beträgt. Arbeitsunterbrechungen unter zehn Minuten werden bei der Berechnung der Ge-
samtdauer nicht berücksichtigt. Durch Tarifvertrag kann vereinbart werden, dass Arbeitsunterbre-
chungen von mindestens acht Minuten berücksichtigt werden können, wenn ein Ausgleich vorge-
sehen ist, der die ausreichende Erholung des Fahrers erwarten lässt. Für Fahrer, die nicht in ei-
nem Arbeitsverhältnis stehen, kann die nach Landesrecht zuständige Behörde entsprechende 
Abweichungen bewilligen.  

 
(4) Abweichend von Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 8 Abs. 6 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 
sind Fahrer der in Absatz 1 Nr. 2 genannten Fahrzeuge nicht zur Einlegung einer wöchentlichen 
Ruhezeit nach höchstens sechs 24-Stunden-Zeiträumen verpflichtet. Sie können die wöchentlich 
einzuhaltenden Ruhezeiten auf einen Zweiwochenzeitraum verteilen.  
 
(5) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die Vorschriften über die Lenkzeiten, die Fahrtunter-
brechungen und die Ruhezeiten gemäß den Artikeln 4, 6 bis 9 und 12 der Verordnung (EG) Nr. 
561/2006 eingehalten werden. Artikel 10 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 findet entspre-
chende Anwendung. 
 
(6) Der Fahrer eines in Absatz 1 Nr. 1 genannten Fahrzeugs hat, sofern dieses Fahrzeug nicht nach 
Absatz 2 ausgenommen ist, folgende Zeiten aufzuzeichnen:  
 
1. Lenkzeiten, 
 
2. alle sonstigen Arbeitszeiten, 
 
3. Fahrtunterbrechungen und  
 
4. tägliche und wöchentliche Ruhezeiten. 
 
Die Aufzeichnungen sind für jeden Tag getrennt zu fertigen und müssen folgende Angaben enthalten: 
 
1. Vor- und Familienname, 
 
2. Datum, 
 
3. amtliche Kennzeichen der benutzten Fahrzeuge, 
 
4. Ort des Fahrtbeginns, 
 
5. Ort des Fahrtendes und 
 
6. Kilometerstände der benutzten Fahrzeuge bei Fahrtbeginn und Fahrtende. 
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Der Fahrer hat alle Eintragungen jeweils unverzüglich zu Beginn und am Ende der Lenkzeiten, Fahrt-
unterbrechungen und Ruhezeiten vorzunehmen. Die Aufzeichnungen der laufenden Woche und der 
der laufenden Woche vorausgegangenen 15 Kalendertage sind vom Fahrer mitzuführen und den zu-
ständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen; ab dem 1. Januar 2008 umfasst 
dieser Zeitraum den laufenden Tag und die vorausgegangenen 28 Kalendertage. Hat der Fahrer 
während des in Satz 4 genannten Zeitraums ein Fahrzeug gelenkt, für das  
 
1. die Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates vom 20. Dezember 1985 über das Kontrollgerät im 

Straßenverkehr (ABl. EG Nr. L 370 S. 8) in der jeweils geltenden Fassung oder  
 
2. das Europäische Übereinkommen vom 1. Juli 1970 über die Arbeit des im internationalen Stra-

ßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR) (BGBl. 1974 II S. 1473) in der jeweils geltenden 
Fassung gilt, 

 
sind für dieses Fahrzeug Nachweise nach Maßgabe von Artikel 15 der Verordnung (EWG) Nr. 
3821/85 oder Artikel 11 des Anhangs zum AETR an Stelle der Aufzeichnungen mitzuführen. Der 
Fahrer hat dem Unternehmer alle Aufzeichnungen unverzüglich nach Ablauf der Mitführungspflicht 
auszuhändigen. Der Unternehmer hat  
 
1. dem Fahrer entsprechend dem Muster der Anlage 1 geeignete Vordrucke zur Fertigung der Auf-

zeichnungen in ausreichender Anzahl auszuhändigen, 
 
2. die Aufzeichnungen unverzüglich nach Aushändigung durch den Fahrer zu prüfen und unverzüg-

lich Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig sind, um die Beachtung der Sätze 1 bis 5 zu gewähr-
leisten, 

 
3. die Aufzeichnungen ein Jahr lang nach Aushändigung durch den Fahrer in chronologischer Rei-

henfolge und in lesbarer Form außerhalb des Fahrzeugs aufzubewahren und den zuständigen 
Personen auf Verlangen vorzulegen und 

 
4. die Aufzeichnungen nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist bis zum 31. März des folgenden Kalen-

derjahres zu vernichten, soweit sie nicht zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten nach § 16 Abs. 
2 und § 21a Abs. 7 des Arbeitszeitgesetzes, § 147 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit Abs. 3 der Ab-
gabenordnung und § 28 f Abs. 1 Satz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch benötigt werden. 

 
(7) Ist das Fahrzeug mit einem Kontrollgerät nach Anhang I oder I B zur Verordnung (EWG) Nr. 
3821/85 oder einem Fahrtschreiber gemäß § 57a der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung ausge-
rüstet, haben Fahrer der in Absatz 1 Nr. 1 genannten Fahrzeuge diese entsprechend den Artikeln 13, 
14 Abs. 1 Unter-abs. 2, Abs. 4 Buchstabe a Unterabs. 3 Satz 2 und 3, Artikel 15 Abs. 1 Unterabs. 1, 3 
und 5, Abs. 2, 3, 5, 5a und 7 und Artikel 16 Abs. 2 Unterabs. 1 und Abs. 3 der Verordnung (EWG) Nr. 
3821/85 oder § 57a Abs. 2 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung zu betreiben. Im Falle der 
Verwendung eines Fahrtschreibers gemäß § 57a der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung hat der 
Fahrer die Schicht und die Pausen jeweils bei Beginn und Ende auf dem Schaublatt zu vermerken. 
Der Unternehmer hat bei Verwendung eines Kontrollgerätes nach Anhang I der Verordnung (EWG) 
Nr. 3821/85 oder eines Fahrtschreibers dem Fahrer vor Beginn der Fahrt die für das Gerät zugelasse-
nen Schaublätter in ausreichender Anzahl auszuhändigen und dafür zu sorgen, dass das Kontrollgerät 
nach Anhang I oder I B zur Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 oder der Fahrtschreiber ordnungsgemäß 
benutzt wird; Absatz 6 Satz 4 bis 6 und 7 Nr. 2 bis 4 gilt entsprechend. Hat der Fahrer eines mit einem 
Kontrollgerät nach Anhang I B zur Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 ausgerüsteten Fahrzeugs in dem in 
Absatz 6 Satz 4 genannten Zeitraum ein Fahrzeug gelenkt, das mit einem Kontrollgerät nach Anhang I 
zur Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 ausgerüstet ist, hat er die Schaublätter dieses Kontrollgerätes 
während der Fahrt ebenfalls mitzuführen und den zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung 
auszuhändigen.  
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§ 2 Kontrollgerät nach Anhang I B zur Verordnung (EWG) Nr. 3821/85  
 
(1) Ein Fahrer, der ein Fahrzeug lenkt, das in den Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 
561/2006 fällt, oder der Lenk- oder Ruhezeiten nach § 1 dieser Verordnung einzuhalten hat und dabei 
ein Kontrollgerät gemäß Anhang I B zur Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 betreibt, hat das Kontrollgerät 
entsprechend den Artikeln 13, 14 Abs. 1 Unterabs. 2, Abs. 4 Buchstabe a Unterabs. 3 Satz 2 und 3, 
Artikel 15 Abs. 1 Unterabs. 1, 3 und 5, Abs. 2, 3, 5, 5a und 7 und Artikel 16 Abs. 2 Unterabs. 1 und 
Abs. 3 der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 zu bedienen und die Benutzerführung zu beachten.  
 
(2) Die in Artikel 15 Abs. 3 zweiter Spiegelstrich Buchstabe b bis d der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 
genannten Zeiträume müssen bei Übernahme des Fahrzeugs auf der Fahrerkarte unter Benutzung 
der im Kontrollgerät vorgesehenen manuellen Eingabemöglichkeiten eingetragen werden, wenn der 
Fahrer vor Übernahme des Fahrzeugs solche Zeiten verbracht hat.  
 
(3) Die nach Artikel 15 Abs. 1 Unterabs. 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 vorgeschriebenen 
Ausdrucke hat der Fahrer den zuständigen Personen auf Verlangen vorzulegen. Der Unternehmer hat 
die Ausdrucke in chronologischer Reihenfolge und in lesbarer Form außerhalb des Fahrzeugs aufzu-
bewahren und den zuständigen Personen auf Verlangen vorzulegen.  
 
(4) Bei Einsatz von Mietfahrzeugen, deren Verwendung in den Anwendungsbereich der Verordnung 
(EG) Nr. 561/2006 oder dieser Verordnung fällt, hat der Unternehmer, der das Fahrzeug anmietet, zu 
Beginn und am Ende des Mietzeitraums durch Verwendung der Unternehmenskarte sicherzustellen, 
dass die Daten des Fahrzeugspeichers über die mit den Fahrzeugen durchgeführten Fahrten übertra-
gen und bei ihm gespeichert werden. Ist dies in begründeten Ausnahmefällen nicht möglich, ist zu 
Beginn und am Ende des Mietzeitraums ein Ausdruck wie bei Beschädigung oder Fehlfunktion der 
Fahrerkarte zu fertigen. Der Fahrer hat den Ausdruck unverzüglich nach Erhalt an den Unternehmer 
weiterzuleiten, der ihn ein Jahr aufzubewahren hat. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist sind die 
Ausdrucke bis zum 31. März des folgenden Kalenderjahres zu vernichten, soweit sie nicht zur Erfül-
lung der Aufbewahrungspflichten nach § 16 Abs. 2 und § 21a Abs. 7 des Arbeitszeitgesetzes, § 147 
Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit Abs. 3 der Abgabenordnung und § 28f Abs. 1 Satz 1 des Vierten Bu-
ches Sozialgesetzbuch benötigt werden. 
 
(5) Der Unternehmer hat sicherzustellen, dass alle Daten aus dem Massenspeicher des Kontrollgerä-
tes spätestens alle drei Monate nach Beginn der Aufzeichnung oder dem letzten Kopieren zur Spei-
cherung im Betrieb kopiert werden. Der Unternehmer hat sicherzustellen, dass die Daten der Fahrer-
karten spätestens alle 28 Kalendertage, beginnend mit dem ersten Tag der Aufzeichnung, zur Spei-
cherung im Betrieb kopiert werden. Der Fahrer hat hierzu dem Unternehmen die Fahrerkarte und die 
Ausdrucke nach Absatz 3 zur Verfügung zu stellen. Der Unternehmer hat alle sowohl von den Kon-
trollgeräten als auch von den Fahrerkarten kopierten Daten der zuständigen Behörde oder Stelle auf 
Verlangen entweder unmittelbar oder durch Datenfernübertragung oder auf einem durch die Behörde 
oder Stelle zu bestimmenden Datenträger zur Verfügung zu stellen. Der Unternehmer hat von allen 
kopierten Daten unverzüglich Sicherheitskopien zu erstellen, die auf einem gesonderten Datenträger 
zu speichern sind. 
 
(6) Unternehmen, die Fahrzeuge vermieten, haben dem Mieter des Fahrzeugs diejenigen Daten aus 
dem Massenspeicher des Kontrollgerätes, die sich auf die vom Mieter durchgeführten Beförderungen 
beziehen und auf die dieser nicht unmittelbar zugreifen kann, 
 
1. auf dessen Verlangen,  
 
2. spätestens drei Monate nach Beginn des Mietverhältnisses oder der letzten Datenübermittlung 

und 
 
3. nach Beendigung des Mietverhältnisses 
 
zur Verfügung zu stellen. Dabei sind dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende Maßnahmen 
zur Sicherstellung von Datenschutz und Datensicherheit zu treffen, die insbesondere die Vertraulich-
keit, Unversehrtheit und Zurechenbarkeit der Daten gewährleisten; im Falle der Nutzung allgemein 
zugänglicher Netze sind dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren 
anzuwenden.  
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§ 2a Aufbewahrung von Kontrollunterlagen 
 
Der Unternehmer bewahrt die ihm oder seinen Fahrern von den zuständigen Personen überlassenen 
Niederschriften, Ergebnisprotokolle und andere Unterlagen über bei ihm auf dem Gelände vorge-
nommene beziehungsweise bei seinen Fahrern auf der Straße vorgenommene Kontrollen ein Jahr 
lang auf. Die Unterlagen sind den zuständigen Personen auf Verlangen vorzulegen. Nach Ablauf der 
Aufbewahrungspflicht sind die Unterlagen bis zum 31. März des folgenden Kalenderjahres zu vernich-
ten. 
 
 
ABSCHNITT 2  
ORGANISATION  
 
§ 3 Zertifizierungsinfrastruktur  
 
Die Aufgaben der für die Umsetzung des Zertifizierungsverfahrens nach der Verordnung (EWG) Nr. 
3821/85 verantwortlichen Stellen ergeben sich aus der Anlage 2. Das Bundesministerium für Verkehr, 
Bau- und Wohnungswesen nimmt die Aufgaben der Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaates (D-Member 
State Authority – D-MSA) wahr. Deutsche Zertifizierungsstelle (D-Certification Authority – D-CA) ist 
das Kraftfahrt-Bundesamt. Die für die Kontrollgerätkartenausgabe zuständigen Behörden oder Stellen 
(D-Card Issueing Authorities – D-CIA’s) werden von den Ländern bestimmt.  
 
 
ABSCHNITT 3  
KONTROLLSYSTEM NACH EG-VERORDNUNGEN  
 
§ 4 Allgemeines  
 
(1) Die zum Betrieb des Kontrollgerätes nach Anhang I B zur Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 erforder-
lichen Kontrollgerätkarten (Fahrer-, Werkstatt-, Unternehmens- und Kontrollkarten) werden nach den 
Mustern gemäß Anhang I B Abschnitt IV zur Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 in Verbindung mit Anlage 
3 zu dieser Verordnung gefertigt. Fahrer-, Werkstatt- und Unternehmenskarten werden auf Antrag 
erteilt. Antragsberechtigt sind:  
 
1. für die Fahrerkarte  
 

a) inländische Inhaber einer gültigen Fahrerlaubnis nach Muster 1 der Anlage 8 der Fahrerlaub-
nis-Verordnung,  

 
b) im Übrigen Inhaber einer Fahrerlaubnis eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder ei-

nes anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, die da-
zu berechtigt, Fahrzeuge zu führen, für die Lenk- und Ruhezeiten nach der Verordnung (EG) 
Nr. 561/2006 beziehungsweise § 1 dieser Verordnung zu beachten sind,  

 
2. für die Werkstattkarte die nach § 57b der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung anerkannten oder 

beauftragten Werkstätten, Hersteller von Kontrollgeräten sowie Fahrzeughersteller,  
 
3. für die Unternehmenskarte Unternehmen, deren Fahrpersonal Beförderungen durchführt, die unter 

die Verordnung (EG) Nr. 561/2006 fallen, oder das Lenk- und Ruhezeiten nach § 1 dieser Verord-
nung einzuhalten hat. Erfolgt der Antrag auf unpersönlichem Weg, ist eine Kopie der nach den §§ 
5, 7 oder § 9 jeweils erforderlichen Unterlagen beizufügen. Im Rahmen des Antragsverfahrens hat 
für Kontrollgerätkarten nach Nummer 1 eine Überprüfung der Identität des Antragstellers sowie 
der Übereinstimmung der vorgelegten Kopien mit den Originalen stattzufinden.  

 
(2) Die Kontrollgerätkarten werden von den nach Landesrecht zuständigen Behörden oder Stellen 
ausgegeben.  
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(3) Der Antrag auf Erneuerung der Fahrer- und Unternehmenskarte darf frühestens sechs Monate, der 
auf Erneuerung der Werkstattkarte frühestens einen Monat vor Ablauf der Gültigkeit der Karte gestellt 
werden. Den Anträgen sind die nach den §§ 5, 7 oder § 9 jeweils erforderlichen Unterlagen beizufü-
gen. Inhaber einer Werkstattkarte haben spätestens nach drei Jahren eine aktuelle Bescheinigung 
über die Anerkennung oder Beauftragung der Werkstatt nach § 57b der Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung und einen Nachweis über eine erneute Schulung im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. 5 vorzulegen. 
Die in Satz 3 genannten Fristen beginnen mit dem Datum des letzten Nachweises. Die in Artikel 14 
Abs. 4a Unterabs. 5 und 6, Artikel 12 Abs. 1 Unterabs. 3 der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 genann-
ten Fristen beginnen erst mit der vollständigen Vorlage aller nach den §§ 5, 7 oder § 9 erforderlichen 
Antragsunterlagen und Angaben.  
 
(4) Wird eine Kontrollgerätkarte wegen Beschädigung, Fehlfunktion, Verlust oder Diebstahl einer 
vorhandenen Karte beantragt, hat der Antragsteller der ausstellenden Behörde oder Stelle vorzulegen:  
 
1. bei Verlust eine schriftliche Erklärung über den Verlust,  
 
2. bei Diebstahl den Nachweis einer Anzeige,  
 
3. bei Beschädigung oder Fehlfunktion die zu erneuernde Karte.  
 
Dem Antrag sind die nach den §§ 5, 7 oder § 9 jeweils erforderlichen Unterlagen beizufügen. Der 
Inhaber der Kontrollgerätkarte hat auf Verlangen der ausstellenden Behörde oder Stelle, welche die 
Ersatzkarte ausstellt, eine Versicherung an Eides statt abzugeben, dass und aus welchen Gründen er 
die Kontrollgerätkarte nicht zurückgeben kann. Mit Ausstellung der Ersatzkarte verliert die ersetzte 
Karte ihre Gültigkeit. Eine wieder aufgefundene Karte ist der Behörde zurückzugeben. Beträgt die 
Restlaufzeit der zu ersetzenden Karte weniger als sechs Monate, ist die Karte zu erneuern. Absatz 3 
Satz 5 gilt mit der Maßgabe, dass die Fristen erst beginnen, wenn alle erforderlichen Antragsunterla-
gen und Angaben vorliegen und die ausstellende Behörde oder Stelle Kenntnis von der Kartennum-
mer erhält.  
 
(5) Bei Verlust einer Kontrollgerätkarte unterrichtet der Karteninhaber unverzüglich die Behörde oder 
Stelle, welche die Karte erteilt hat. Die Behörde oder Stelle meldet den Verlust dem Kontrollgerätkar-
tenregister beim Kraftfahrt-Bundesamt. 
 
§ 5 Fahrerkarte  
 
(1) Der Antragsteller hat Angaben zu seiner Muttersprache zu machen und folgende Unterlagen 
vorzulegen:  
 
1. a) als   inländischer   Antragsteller  eine  Fahrerlaubnis  nach Muster  1  der  Anlage  8  der   Fahr- 
  erlaubnis-Verordnung,  
 

b) im Übrigen eine Fahrerlaubnis eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines ande-
ren Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, die dazu berech-
tigt, Fahrzeuge zu führen, für die Lenk- und Ruhezeiten nach der Verordnung (EG) Nr. 
561/2006 beziehungsweise § 1 dieser Verordnung zu beachten sind,  

 
2. einen Nachweis über den Wohnsitz im Inland und Anschrift,  
 
3. Nachweise über Geburts- und Familiennamen, Vornamen, Tag und Ort der Geburt sowie  
 
4. ein Lichtbild vor hellem Hintergrund in der Größe 35 mm x 45 mm, das den Antragsteller ohne 

Kopfbedeckung im Halbprofil zeigt.  
 
(2) Die zuständige Behörde oder Stelle prüft die Richtigkeit und Vollständigkeit der vom Bewerber 
mitgeteilten Daten.  
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(3) Jeder Fahrer erhält nur eine Fahrerkarte. Vor der Ausstellung einer Fahrerkarte erfolgen durch die 
zuständige Behörde oder Stelle Anfragen bei dem zentralen Fahrerlaubnisregister, dem zentralen 
Kontrollgerätkartenregister und den Fahrerkartenregistern der anderen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union und der Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, ob 
das vorgelegte Führerscheindokument gültig ist und ob dem Antragsteller bereits anderweitig eine 
Fahrerkarte ausgestellt wurde. Zu diesem Zweck dürfen die nach § 49 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 5 bis 11 und 
15 der Fahrerlaubnis-Verordnung vom 18. August 1998 (BGBl. I S. 2214) in der jeweils geltenden 
Fassung im Fahrerlaubnisregister gespeicherten Daten im automatisierten Verfahren abgerufen 
werden.  
 
(4) Die Fahrerkarte darf keinem Dritten zur Nutzung überlassen werden. Der Fahrer hat die Fahrerkar-
te während der Fahrt mitzuführen und den zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung auszu-
händigen.  
 
(5) Die Gültigkeitsdauer der Fahrerkarte beträgt bei der Erstausstellung und Erneuerung fünf Jahre. 
Sie beginnt mit dem Datum der Personalisierung. Bei der Erneuerung auf Grund von Beschädigung 
oder Fehlfunktion beginnt sie mit dem Datum der Personalisierung. Bei der Erneuerung auf Grund des 
Ablaufs der Gültigkeitsdauer beginnt die Gültigkeitsdauer der neuen Fahrerkarte mit dem Tag, der 
dem Tag des Ablaufs der Gültigkeit der vorherigen Fahrerkarte folgt. Wird eine Fahrerkarte ersetzt, 
entspricht die Gültigkeitsdauer der Gültigkeitsdauer der ersetzten Karte.  
 
§ 6 Mitführen der abgelaufenen Fahrerkarte  
 
Der Fahrer hat auch nach Ablauf der Gültigkeit die Fahrerkarte noch mindestens 28 Kalendertage im 
Fahrzeug mitzuführen. Bei Umtausch der Fahrerkarte entsprechend Artikel 14 Abs. 4 Buchstabe d der 
Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 hat der Fahrer die Ausdrucke seiner Tätigkeiten für die dem Um-
tausch vorausgehenden 28 Kalendertage ebenfalls 28 Kalendertage mitzuführen.  
 
§ 7 Werkstattkarte  
 
(1) Die Werkstattkarte wird nur erteilt, wenn der Antragsteller als Unternehmer oder die nach Gesetz, 
Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertretung berufenen Personen sowie die verantwortliche 
Fachkraft (Installateur) fachlich geeignet sind.  
 
(2) Der Antragsteller hat folgende Angaben zu machen und durch Unterlagen nachzuweisen:  
 
1. Name, Anschrift und Sitz der Werkstatt, des Herstellers von Kontrollgeräten oder des Fahrzeug-

herstellers,  
 
2. Geburts- und Familienname, Vornamen, Tag und Ort der Geburt des Unternehmers oder der nach 

Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertretung berufenen Personen,  
 
3. Geburts- und Familienname, Vorname, Tag und Ort der Geburt, aktuelle Wohnanschrift und 

Muttersprache der verantwortlichen Fachkraft, für die die Werkstattkarte beantragt wird,  
 
4. Anerkennung oder Beauftragung der Werkstatt nach § 57b der Straßenverkehrs-Zulassungs-

Ordnung, 
 
5. Schulung der verantwortlichen Fachkraft, für die die Werkstattkarte beantragt wird, entsprechend 

der Richtlinie für die Durchführung von Schulungen der verantwortlichen Fachkräfte, die Prüfun-
gen der Fahrtschreiber und Kontrollgeräte nach § 57b Abs. 3 der Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung durchführen, sowie 

 
6. bestehendes Arbeitsverhältnis mit der verantwortlichen Fachkraft, für die die Werkstattkarte bean-

tragt wird. 
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(3) (entfällt)  
 
(4) Die zuständige Behörde oder Stelle stellt durch Abruf beim zentralen Kontrollgerätkartenregister 
sicher, dass die verantwortliche Fachkraft nur eine Werkstattkarte pro Arbeitsverhältnis erhält.  
 
(5) Die Werkstattkarte wird dem Unternehmen gegen Empfangsbestätigung ausgehändigt. Sie ist 
Eigentum des Unternehmens. Die zur Benutzung der Werkstattkarte erforderliche persönliche Identifi-
kationsnummer wird der verantwortlichen Fachkraft an ihre Privatanschrift übersandt.  
 
(6) Die Gültigkeitsdauer der Werkstattkarte beträgt ein Jahr. Sie beginnt mit dem Datum der Persona-
lisierung. § 5 Abs. 5 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend.  
 
§ 8 Wegfall von Erteilungsvoraussetzungen 
 
(1) Ist eine der Erteilungsvoraussetzungen nachträglich entfallen, so ist dies unverzüglich der zustän-
digen Behörde oder Stelle zu melden; die Werkstattkarte ist innerhalb einer von dieser festzusetzen-
den Frist an sie zurückzugeben. Die zuständige Behörde oder Stelle hat im Falle des Wegfalls der 
Erteilungsvoraussetzungen, insbesondere im Falle der missbräuchlichen Verwendung, die Rückgabe 
der Werkstattkarte zu verlangen. Rückgabepflichtig sind sowohl der Unternehmer, bei juristischen 
Personen die nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertretung berufenen Personen, 
als auch die verantwortliche Fachkraft. Scheidet die verantwortliche Fachkraft aus der Werkstatt aus, 
haben der Unternehmer oder die vertretungsberechtigten Personen die Werkstattkarte unverzüglich 
zurückzugeben. Ist dem Unternehmer oder den vertretungsberechtigten Personen eine Rückgabe 
nicht möglich, ist die zuständige Behörde oder Stelle unverzüglich zu unterrichten. 
 
(2) Wird die Werkstattkarte wegen missbräuchlicher Verwendung zurückgenommen, unterrichtet die 
zuständige Behörde oder Stelle das Zentrale Kontrollgerätkartenregister beim Kraftfahrt-Bundesamt.  
 
§ 9 Unternehmenskarte  
 
(1) Der Antragsteller hat folgende Angaben zu machen und durch Unterlagen nachzuweisen:  
 
1. Name, Anschrift und Sitz des Unternehmens,  
 
2. Geburts- und Familienname, Vornamen, Tag und Ort der Geburt sowie Anschrift des Unterneh-

mers oder der nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertretung berufenen Perso-
nen. 

 
(2) Die Unternehmenskarten werden an den Unternehmer oder die nach Gesetz, Satzung oder Ge-
sellschaftsvertrag zur Vertretung berufenen Personen ausgegeben.  
 
(3) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass zu Beginn und am Ende des Fahrzeugeinsatzes für 
das Unternehmen die Unternehmenskarte in das Kontrollgerät eingegeben wird, um den Einsatz des 
Fahrzeugs dem Unternehmen zuzuordnen.  
 
(4) Die Gültigkeitsdauer der Unternehmenskarte beträgt fünf Jahre. Sie beginnt mit dem Datum der 
Personalisierung. § 5 Abs. 5 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend.  
 
§ 10 Kontrollkarte  
 
Die Kontrollkarten werden an die für die Kontrolle der Sozialvorschriften im Straßenverkehr zuständi-
gen Behörden und Stellen ausgegeben. Die Kontrollkarte weist die Kontrollbehörde aus und ermög-
licht das Lesen, Ausdrucken und Herunterladen der im Massespeicher des Kontrollgerätes oder auf 
Fahrerkarten gespeicherten Daten. Die Gültigkeitsdauer der Kontrollkarte beträgt fünf Jahre.  
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ABSCHNITT 4  
ZENTRALES KONTROLLGERÄTKARTENREGISTER  
 
§ 11 Führung und Zweckbestimmung des Registers  
 
(1) Das Kraftfahrt-Bundesamt führt nach § 2 Nr. 4 des Fahrpersonalgesetzes das Zentrale Kontrollge-
rätkartenregister zum Nachweis der von den zuständigen Behörden oder Stellen ausgegebenen 
Kontrollgerätkarten im Sinne des Anhangs I B Abschnitt IV zur Verordnung (EWG) Nr. 3821/85. Darin 
werden erfasst die Identifizierungsdaten der Fahrer, verantwortlichen Fachkräfte, Unternehmen und 
Behörden, denen Fahrer-, Werkstatt-, Unternehmens- oder Kontrollkarten ausgestellt worden sind, 
und die Identifizierungsdaten der ausgestellten, abhanden gekommenen und defekten Fahrer-, Werk-
statt-, Unternehmens- und Kontrollkarten.  
 
(2) Das Register wird geführt zur Speicherung von Identifizierungsdaten, die erforderlich sind, um 
feststellen zu können, welche Karten eine Person, ein Unternehmen oder eine Kontrollbehörde besitzt 
oder welche Karten abhanden gekommen oder beschädigt sind.  
 
§ 12 Inhalt des Registers 
 
Im Zentralen Kontrollgerätkartenregister werden gespeichert über  
 
1. Fahrerkarten folgende Daten: 
 

a) Geburts- und Familienname, Vornamen, Tag und Ort der Geburt, akademischer Grad und Ge-
schlecht, 

 
b) Kontrollgerätkartennummer und die vom Chiphersteller eingebrachte Chipkennung, 
 
c) Tag des Beginns und des Ablaufs der Gültigkeit der Fahrerkarte, 
 
d) Tag der Produktion der Fahrerkarte, 
 
e) Status der Fahrerkarte, 
 
f) antragsbearbeitende und mitteilende Behörde oder Stelle einschließlich der für die Antragsbe-

arbeitung verantwortlichen Person, 
 
g) Fahrerlaubnisnummer einschließlich Ausgabestaat, 
 
h) bei Verlust oder Diebstahl das Datum des Abhandenkommens der Fahrerkarte;  

 
2. Werkstattkarten folgende Daten: 
 

a) Name und Anschrift der Werkstatt, des Herstellers von Kontrollgeräten oder des Fahrzeugher-
stellers, bei der Anschrift zusätzlich die statistische Kennziffer des Firmensitzes sowie der 
Standortgemeinde und des Gemeindeteils, 

 
b) Geburts- und Familienname, Vornamen, Tag und Ort der Geburt, akademischer Grad und Ge-

schlecht des Unternehmers, bei juristischen Personen der nach Gesetz, Satzung oder Gesell-
schaftsvertrag zur Vertretung berufenen Personen, 

 
c) Geburts- und Familienname, Vornamen, Tag und Ort der Geburt, akademischer Grad und Ge-

schlecht der Person, auf die die Karte nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 ausgestellt wurde, 
 
d) Kontrollgerätkartennummer und die vom Chiphersteller eingebrachte Chipkennung, 
 
e) Tag des Beginns und des Ablaufs der Gültigkeit der Werkstattkarte, 
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f) Tag der Produktion der Werkstattkarte, 
 
g) Status der Werkstattkarte, 
 
h) antragsbearbeitende und mitteilende Behörde oder Stelle einschließlich der für die Antragsbe-

arbeitung verantwortlichen Person, 
 
i)  bei Verlust oder Diebstahl das Datum des Abhandenkommens der Werkstattkarte;  

 
3. Unternehmenskarten folgende Daten: 
 

a) Name und Anschrift des Unternehmens sowie die statistische Kennziffer des Firmensitzes, der 
Standortgemeinde und des Gemeindeteils, 

 
b) Geburts- und Familienname, Vornamen, Tag und Ort der Geburt, akademischer Grad und Ge-

schlecht des Unternehmers, bei juristischen Personen der nach Gesetz, Satzung oder Gesell-
schaftsvertrag zur Vertretung berufenen Personen, 

 
c) Kontrollgerätkartennummer und die vom Chiphersteller eingebrachte Chipkennung, 
 
d) Tag des Beginns und des Ablaufs der Gültigkeit der Unternehmenskarte, 
 
e) Tag der Produktion der Unternehmenskarte, 
 
f) antragsbearbeitende und mitteilende Behörde oder Stelle einschließlich der für die Antragsbe-

arbeitung verantwortlichen Person, 
 
g) Status der Unternehmenskarte, 
 
h) bei Verlust oder Diebstahl das Datum des Abhandenkommens der Unternehmenskarte;  

 
4. Kontrollkarten folgende Daten: 
 

a) Name und Anschrift der Behörde, 
 
b) Kontrollgerätkartennummer und die vom Chiphersteller eingebrachte Chipkennung, 
 
c) Tag des Beginns und des Ablaufs der Gültigkeit der Kontrollkarte, 
 
d) Tag der Produktion der Kontrollkarte, 
 
e) Status der Kontrollkarte, 
 
f) bei Verlust oder Diebstahl das Datum des Abhandenkommens der Kontrollkarte.  

 
§ 13 Löschung von Eintragungen im Zentralen Kontrollgerätkartenregister  
 
Die Daten über Kontrollgerätkarten werden ein Jahr nach Ablauf der Gültigkeitsdauer gelöscht.  
 
§ 14 Mitteilung an das Zentrale Kontrollgerätkartenregister im automatisierten Dialogverfahren  
 
(1) Die für die Antragsbearbeitung zuständige Behörde oder Stelle teilt dem Zentralen Kontrollgerät-
kartenregister unverzüglich die zu speichernden oder zu einer Änderung einer Eintragung führenden 
Daten im automatisierten Dialogverfahren mit; sie teilt dem Personalisierer die zur Personalisierung 
notwendigen Daten mit.  
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(2) Zuständige ausländische Stellen sind berechtigt, Statusänderungen zu Kontrollgerätkarten im 
automatisierten Dialogverfahren an das Zentrale Kontrollgerätkartenregister zu übermitteln.  
 
(3) Der Personalisierer teilt dem Zentralen Kontrollgerätkartenregister unverzüglich jeweils nach 
Produktion und Versand einer Kontrollgerätkarte eine entsprechende Information hierüber mit.  
 
§ 15 Übermittlung von Daten an inländische Behörden und Stellen durch Abruf im automati-
sierten Verfahren 
 
Die im Zentralen Kontrollgerätkartenregister gespeicherten Daten dürfen an die hierfür zuständigen 
Behörden und Stellen durch Abruf im automatisierten Verfahren übermittelt werden, soweit dies erfor-
derlich ist  
 
1. für Verwaltungsmaßnahmen auf Grund der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 oder darauf beruhen-

der Rechtsvorschriften,  
 
2. für Verkehrs- oder Grenzkontrollen,  
 
3. für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten,  
 
4. für die Verfolgung von Straftaten.  
 
§ 16 Übermittlung von Daten an ausländische Behörden und Stellen durch Abruf im automati-
sierten Verfahren  
 
Die im Zentralen Kontrollgerätkartenregister über Fahrerkarten und Werkstattkarten gespeicherten 
Daten dürfen an die hierfür zuständigen Behörden und Stellen in den Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union oder den Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
durch Abruf im automatisierten Verfahren übermittelt werden, soweit dies erforderlich ist  
 
1. für Verwaltungsmaßnahmen auf Grund der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 oder darauf beruhen-

der Rechtsvorschriften,  
 
2. für Verkehrskontrollen,  
 
3. zur Verfolgung von Zuwiderhandlungen gegen Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des Straßen-

verkehrs oder  
 
4. zur Verfolgung von Straftaten, die im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr stehen.  
 
§ 17 Einrichtung und Betrieb der automatisierten Abrufverfahren  
 
Die Einrichtung und der Betrieb der automatisierten Abrufverfahren richten sich nach den Bestimmun-
gen des Bundesdatenschutzgesetzes.  
 
 
ABSCHNITT 5  
AUSNAHMEN  
 
§ 18 Ausnahmen gemäß Verordnungen (EG) Nr. 561/2006 und (EWG) Nr. 3821/85  
 
(1) Gemäß Artikel 13 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 und Artikel 3 Abs. 2 der Verordnung 
(EWG) Nr. 3821/85 werden im Geltungsbereich des Fahrpersonalgesetzes folgende Fahrzeugkatego-
rien von der Anwendung der Artikel 5 bis 9 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 und der Anwendung 
der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 ausgenommen:  
 
  1. Fahrzeuge, die im Eigentum von Behörden stehen oder von diesen ohne Fahrer angemietet oder 

geleast sind, um Beförderungen im Straßenverkehr durchzuführen, die nicht im Wettbewerb mit 
privatwirtschaftlichen Verkehrsunternehmen stehen, 
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  2. Fahrzeuge, die von Landwirtschafts-, Gartenbau-, Forstwirtschaft- oder Fischereiunternehmen zur 
Güterbeförderung, insbesondere auch zur Beförderung lebender Tiere, im Rahmen der eigenen 
unternehmerischen Tätigkeit in einem Umkreis von bis zu 100 Kilometern vom Standort des Un-
ternehmens verwendet oder von diesen ohne Fahrer angemietet werden, 

 
  3. Land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen, die für land- oder forstwirtschaftliche Tätigkeiten in 

einem Umkreis von bis zu 100 Kilometern vom Standort des Unternehmens verwendet werden, 
dass das Fahrzeug besitzt, anmietet oder least, 

 
  4. Fahrzeuge oder Fahrzeugkombination mit einer zulässigen Höchstmasse von nicht mehr als 7,5 

Tonnen, die in einem Umkreis von 50 Kilometern vom Standort des Unternehmens 
 
a) von Postdienstleistern, die Post-Universaldienstleistungen gemäß § 1 Abs. 1 der Post-

Universaldienstleistungsverordnung zum Zwecke der Zustellung von Sendungen im Rahmen 
von Universaldienstleistungen oder 

 
b) zur Beförderung von Material, Ausrüstungen oder Maschinen, die der Fahrer zur Ausübung sei-

ner beruflichen Tätigkeit benötigt, z. B. Fahrzeuge mit jeweils für diesen Zweck bestimmter, 
besonderer Ausstattung, die als Verkaufswagen auf öffentlichen Märkten oder für den ambu-
lanten Verkauf dienen, 

 
verwendet werden, soweit das Lenken des Fahrzeugs nicht die Haupttätigkeit des Fahrers dar-
stellt, 

 
  5. Fahrzeuge, die ausschließlich auf Inseln mit einer Fläche von nicht mehr als 2 300 Quadratkilome-

tern verkehren, die mit den übrigen Teilen des Hoheitsgebiets weder durch eine befahrbare Brü-
cke, Furt oder einen befahrbaren Tunnel verbunden sind, 

 
  6. Fahrzeuge, die im Umkreis von 50 Kilometern vom Standort des Unternehmens zur Güterbeförde-

rung mit Druckerdgas-, Flüssiggas- oder Elektroantrieb verwendet werden und deren zulässige 
Höchstmasse einschließlich Anhänger oder Sattelanhänger 7,5 Tonnen nicht übersteigt, 

 
  7. Fahrzeuge, die zum Fahrschulunterricht und zur Fahrprüfung zwecks Erlangung der Fahrerlaubnis 

oder eines beruflichen Befähigungsnachweises dienen, sofern diese Fahrzeuge nicht für die ge-
werbliche Personen- oder Güterbeförderung verwendet werden, 

 
  8. Fahrzeuge, die von den zuständigen Stellen für Kanalisation, Hochwasserschutz, Wasser-, Gas- 

und Elektrizitätsversorgung, von den Straßenbauämtern, der Hausmüllabfuhr, den Telegramm- 
und Telefonanbietern, Radio- und Fernsehsendern sowie zur Erfassung von Radio- beziehungs-
weise Fernsehsendern und -geräten verwendet werden, 

 
  9. Fahrzeuge mit zehn bis 17 Sitzen, die ausschließlich zur nicht gewerblichen Personenbeförderung 

verwendet werden, 
 
10. Spezialfahrzeuge, die zum Transport von Ausrüstungen des Zirkus- oder Schaustellergewerbes 

verwendet werden, 
 
11. speziell für mobile Projekte ausgerüstete Fahrzeuge, die hauptsächlich im Stand zu Lehrzwecken 

verwendet werden, 
 
12. Fahrzeuge, die zum Abholen von Milch bei landwirtschaftlichen Betrieben und zur Rückgabe von 

Milchbehältern oder zur Lieferung von Milcherzeugnissen für Futterzwecke an diese Betriebe ver-
wendet werden, 

 
13. Spezialfahrzeuge für Geld- und/oder Werttransporte,  
 

Fahrpersonalverordnung (FPersV) Seite 12 / 19 



14. Fahrzeuge, die in einem Umkreis von 250 Kilometern vom Standort des Unternehmens zum 
Transport tierischer Nebenprodukte im Sinne des Artikels 2 Abs. 1 Buchstabe a der Verordnung 
(EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Oktober 2002 mit Hy-
gienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte (ABl. 
EG Nr. L 273 S. 1) in der jeweils geltenden Fassung verwendet werden, 

 
15. Fahrzeuge, die ausschließlich auf Straßen in Güterverteilzentren wie Häfen, Umschlaganlagen 

des Kombinierten Verkehrs und Eisenbahnterminals verwendet werden, und 
 
16. Fahrzeuge, die innerhalb eines Umkreises von bis zu 50 Kilometern für die Beförderung lebender 

Tiere von den landwirtschaftlichen Betrieben zu den lokalen Märkten und umgekehrt oder von den 
Märkten zu den lokalen Schlachthäusern verwendet werden. 

 
(2) Abweichend von Artikel 5 Abs. 2 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 beträgt bei Beförde-
rungen in einem Umkreis von 50 Kilometern vom Standort des Fahrzeugs das Mindestalter der Bei-
fahrer zum Zwecke der Berufsausbildung 16 Jahre. 
 
(3) Artikel 6 Abs. 1 Unterabs. 4 der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 findet auch auf den innerstaatli-
chen Personenverkehr (außer Linienverkehr) auf dem Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland 
Anwendung.  
 
 
ABSCHNITT 6  
EUROPÄISCHES ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE ARBEIT DES IM INTER-NATIONALEN 
STRASSENVERKEHR BESCHÄFTIGTEN FAHRPERSONALS (AETR)  
 
§ 19 Kontrollgeräte nach dem Europäischen Übereinkommen über die Arbeit des im internatio-
nalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR)  
 
Auf Grund des Artikels 3 Abs. 1 und des Artikels 10 Abs. 1 des AETR in Verbindung mit Artikel 2 Abs. 
3 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 hat der Unternehmer in Fahrzeuge, die dem AETR unterliegen 
und mit denen das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland befahren wird, vor Antritt derartiger 
Fahrten Kontrollgeräte einbauen zu lassen. Die Kontrollgeräte nach Satz 1 sind von dem Fahrer zu 
benutzen. Die Kontrollgeräte sind nach den Artikeln 10 und 11 des Anhangs zum AETR zu betreiben. 
Bauart, Einbau, Benutzung und Prüfung der Kontrollgeräte richten sich nach den Vorschriften des 
AETR einschließlich seines Anhangs und der Anlagen. Kontrollgeräte im Sinne der Verordnung 
(EWG) Nr. 3821/85 erfüllen die Anforderungen nach Satz 4.  
 
 
ABSCHNITT 7  
SONSTIGE VORSCHRIFTEN  
 
§ 20 Nachweis über berücksichtigungsfreie Tage  
 
(1) Fahrer, die die in Artikel 15 Abs. 7 der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 oder Kapitel III Artikel 11 
des Anhangs zum AETR oder dieser Verordnung vorgeschriebenen Nachweise nicht oder nicht voll-
ständig vorlegen können, weil sie an einem oder mehreren der vorausgegangenen 28 Kalendertage 
 
1. ein Fahrzeug gelenkt haben, für deren Führen eine Nachweispflicht nicht besteht, 
 
2. erkrankt waren, 
 
3. sich im Urlaub befanden oder 
 
4. aus anderen Gründen kein Fahrzeug gelenkt haben, 
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haben bei einer Kontrolle den zuständigen Personen auf Verlangen eine entsprechende Bescheini-
gung des Unternehmers vorzulegen. Diese Bescheinigung darf nicht handschriftlich ausgefüllt sein. 
Der Unternehmer hat den betroffenen Fahrern die Bescheinigung vor Fahrtantritt unter Angabe der 
Gründe für das Fehlen von Arbeitszeitnachweisen auszustellen und auszuhändigen. Die Bescheini-
gung ist vom Unternehmer oder einer von ihm beauftragten Person, die nicht der Fahrer selbst sein 
darf, und vom Fahrer zu unterzeichnen. Nach Ablauf der Mitführungspflicht hat der Fahrer die Be-
scheinigung unverzüglich im Unternehmen abzugeben. 
 
(2) In den Fällen, in denen eine solche Bescheinigung nicht ausgestellt werden konnte, weil die be-
rücksichtigungsfreien Tage unterwegs angefallen sind, hat der Unternehmer auf Verlangen der zu-
ständige Kontrollbehörde oder -stelle nachträglich eine Bescheinigung auszustellen oder vorzulegen.  
 
(3) Der Unternehmer hat die Bescheinigungen ab dem Zeitpunkt der Rückgabe durch den Fahrer ein 
Jahr außerhalb des Fahrzeugs aufzubewahren und den Fahrern auf Verlangen eine Kopie auszuhän-
digen. Nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht sind die Bescheinigungen bis zum 31. März des folgen-
den Kalenderjahres zu vernichten. 
 
§ 20a Verantwortlichkeiten 
 
(1) Die Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, ihren Betrieb nach Maßgabe von Artikel 10 Abs. 1 und 
2 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 zu organisieren. Dies gilt auch für Fahrten im Hoheitsgebiet 
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines Vertragsstaates des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum oder eines Drittstaates. 
 
(2) Neben den Verkehrsunternehmen sind auch die mit diesen in geschäftlicher Verbindung stehen-
den Verlader, Spediteure, Reiseveranstalter, Hauptauftragnehmer, Unterauftragnehmer und Fahrer-
vermittlungsagenturen für die Einhaltung der Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 und der 
vorliegenden Verordnung verantwortlich. 
 
(3) Die Verkehrsunternehmen, Verlader, Spediteure, Reiseveranstalter, Hauptauftragnehmer, Unter-
auftragnehmer und Fahrervermittlungsagenturen stellen sicher, dass die vertraglich vereinbarten 
Beförderungszeitpläne nicht gegen die Verordnung (EG) Nr. 561/2006 verstoßen. 
 
 
ABSCHNITT 8  
ORDNUNGSWIDRIGKEITEN  
 
§ 21 Ordnungswidrigkeiten  
 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a des Fahrpersonalgesetzes handelt, 
wer als Unternehmer vorsätzlich oder fahrlässig  
 
  1. entgegen § 1 Abs. 5 Satz 1 nicht dafür sorgt, dass die dort genannten Vorschriften eingehalten 

werden,  
 
  2. entgegen § 1 Abs. 6 Satz 7 Nr. 2 oder 3 jeweils auch in Verbindung mit Abs. 7 Satz 3 eine Auf-

zeichnung oder ein Schaublatt nicht oder nicht rechtzeitig prüft oder nicht, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht für die vorgeschriebene Dauer aufbewahrt oder nicht oder nicht 
rechtzeitig vorlegt oder eine Maßnahme nicht oder nicht rechtzeitig ergreift, 

 
  3. entgegen § 1 Abs. 7 Satz 3 ein Schaublatt nicht oder nicht rechtzeitig aushändigt oder nicht dafür 

sorgt, dass das Kontrollgerät oder der Fahrtschreiber benutzt wird,  
 
  4. entgegen § 2 Abs. 4 Satz 1 nicht sicherstellt, dass die Daten des Fahrzeugspeichers übertragen 

und gespeichert werden,  
 
  5. entgegen § 2 Abs. 5 Satz 1 oder 2 nicht sicherstellt, dass die dort genannten Daten kopiert 

werden,  
 
  6. entgegen § 2 Abs. 5 Satz 4 Daten nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt,  
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  7. entgegen § 2 Abs. 5 Satz 5 eine Sicherheitskopie nicht oder nicht rechtzeitig erstellt,  
 
  8. entgegen § 2 Abs. 6 Satz 1 Daten nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt,  
 
  8a. entgegen § 2a Unterlagen nicht oder nicht ein Jahr aufbewahrt oder nicht zur Verfügung stellt, 
 
  9. entgegen § 19 Satz 1 ein Kontrollgerät nicht oder nicht rechtzeitig einbauen lässt oder  
 
10. entgegen § 20 Abs. 1 Satz 2, 3 oder Satz 4 oder Abs. 2 oder 3 eine dort genannte Bescheini-

gung nicht, nicht richtig, nicht rechtzeitig ausstellt, nicht oder nicht rechtzeitig aushändigt oder 
nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt oder nicht für den vorgeschriebenen Zeitraum aufbewahrt 

 
(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a des Fahrpersonalgesetzes handelt, 
wer als Fahrer vorsätzlich oder fahrlässig 
 
  1. entgegen § 1 Abs. 1 oder 3 Nr. 1 Satz 1 oder Nr. 2 Satz 2 Lenkzeiten, Fahrtunterbrechungen oder 

Ruhezeiten nicht einhält,  
 
  2. entgegen § 1 Abs. 6 Sätze 1 bis 6, jeweils auch in Verbindung mit Abs. 7 Satz 3, eine Aufzeich-

nung nicht, nicht richtig oder nicht vollständig führt oder eine Aufzeichnung oder ein Schaublatt 
nicht mitführt oder nicht oder nicht rechtzeitig aushändigt,  

 
  3. entgegen § 1 Abs. 7 Satz 1 ein Kontrollgerät oder einen Fahrtschreiber nicht oder nicht richtig 

betreibt,  
 
  4. entgegen § 1 Abs. 7 Satz 2 die Schicht oder die Pausen auf dem Schaublatt nicht, nicht richtig 

oder nicht rechtzeitig vermerkt,  
 
  5. entgegen § 1 Abs. 7 Satz 4 die Schaublätter nicht mitführt oder nicht oder nicht rechtzeitig zur 

Prüfung aushändigt,  
 
  6. entgegen § 2 Abs. 1 ein Kontrollgerät nicht oder nicht richtig bedient oder die Benutzerführung 

nicht oder nicht richtig beachtet,  
 
  7. entgegen § 2 Abs. 2 einen dort genannten Zeitraum auf der Fahrerkarte nicht, nicht richtig oder 

nicht rechtzeitig einträgt,  
 
  8. (aufgehoben)  
 
  9. entgegen § 2 Abs. 3 Satz 1 einen Ausdruck nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt,  
 
10. entgegen § 2 Abs. 4 Satz 3 den Ausdruck nicht oder nicht rechtzeitig weiterleitet,  
 
11. entgegen § 5 Abs. 4 Satz 1 die Fahrerkarte einem Dritten zur Nutzung überlässt,  
 
12. entgegen § 5 Abs. 4 Satz 2 die Fahrerkarte nicht mitführt oder nicht oder nicht rechtzeitig zur 

Prüfung aushändigt,  
 
13. entgegen § 6 die abgelaufene Fahrerkarte oder den Ausdruck nicht oder nicht mindestens 28 

Kalendertage mitführt,  
 
14. entgegen § 19 Satz 2 ein Kontrollgerät nicht benutzt oder  
 
15. entgegen § 20 Abs. 1 Satz 1 oder Satz 4 eine Bescheinigung oder einen Nachweis nicht, nicht 

richtig, nicht rechtzeitig vorlegt oder die Bescheinigung selbst als beauftragte Person unterzeich-
net. 
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(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 4 Buchstabe a des Fahrpersonalgesetzes handelt, 
wer als Werkstattinhaber oder als verantwortliche Fachkraft (Installateur) vorsätzlich oder fahrlässig  
 
  1. entgegen § 8 Abs. 1 Satz 1 erster Halbsatz den Wegfall der Erteilungsvoraussetzungen nicht 

meldet oder  
 
  2. entgegen § 4 Abs. 4 Satz 5 oder § 8 Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz in Verbindung mit Satz 3 oder 

5 eine Werkstattkarte nicht oder nicht rechtzeitig zurückgibt.  
 
§ 22 Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung (EWG) Nr. 3820/85  
 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b des Fahrpersonalgesetzes handelt, 
wer als Unternehmer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 5 Abs. 1 oder 2 der Verordnung 
(EWG) Nr. 3820/85 des Rates vom 20. Dezember 1985 über die Harmonisierung bestimmter Sozial-
vorschriften im Straßenverkehr (ABl. EG Nr. L 370 S. 1, 1986 Nr. L 206 S. 36), die zuletzt durch Artikel 
28 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 geändert worden ist, einen Fahrer einsetzt, der die dort ge-
nannten Voraussetzungen nicht erfüllt. 
 
(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b des Fahrpersonalgesetzes handelt, 

wer als Fahrer gegen die Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 verstößt, indem er vorsätzlich oder fahr-
lässig 

 
1. entgegen Artikel 5 Abs. 1 oder 2 Unterabs. 1 ein Fahrzeug führt, ohne das dort festgesetzte Min-

destalter erreicht zu haben oder 
 
2. entgegen Artikel 5 Abs. 2 Unterabs. 2 ein Fahrzeug führt, ohne den dort festgesetzten Anforde-

rungen zu entsprechen. 
 
§ 22 Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 wird zum 10. September 
2008 wie folgt geändert: 
 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b des Fahrpersonalgesetzes handelt, 
wer als Unternehmer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 5 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 
3820/85 des Rates vom 20. Dezember 1985 über die Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften 
im Straßenverkehr (ABl. EG Nr. L 370 S. 1, 1986 Nr. L 206 S. 36), die zuletzt durch Artikel 28 der 
Verordnung (EG) Nr. 561/2006 geändert worden ist, einen Fahrer einsetzt, der das dort festgesetzte 
Mindestalter nicht erreicht hat. 
 
(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b des Fahrpersonalgesetzes handelt, 
wer als Fahrer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 5 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 
3820/85 ein Fahrzeug führt, ohne das dort festgesetzte Mindestalter erreicht zu haben. 
 
§ 22 Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 wird zum 10. September 
2009 wie folgt geändert: 
 
§ 22 (wird aufgehoben) 
 
§ 23 Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung (EWG) Nr. 3821/85  
 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b des Fahrpersonalgesetzes handelt, 
wer als Unternehmer gegen die Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates vom 20. Dezember 1985 
über das Kontrollgerät im Straßenverkehr (ABl. EG Nr. L 370 S. 8), zuletzt geändert durch Artikel 26 
der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 
(ABl. EU Nr. L 102 S. 1), verstößt, indem er vorsätzlich oder fahrlässig  
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  1. entgegen Artikel 3 Abs. 1 erster Halbsatz ein Kontrollgerät nicht einbaut oder nicht benutzt,  
 
  2. entgegen Artikel 13 für das ordnungsgemäße Funktionieren des Kontrollgerätes oder die ord-

nungsgemäße Benutzung des Kontrollgerätes oder der Fahrerkarte nicht sorgt,  
 
  3. entgegen Artikel 14 Abs. 1 Unterabs. 1 Satz 1 eine ausreichende Anzahl Schaublätter nicht aus-

händigt,  
 
  4. entgegen Artikel 14 Abs. 1 Unterabs. 1 Satz 2 ein Schaublatt aushändigt, das sich für das einge-

baute Kontrollgerät nicht eignet,  
 
  5. entgegen Artikel 14 Abs. 1 Unterabs. 2 nicht dafür Sorge trägt, dass der dort genannte Ausdruck 

ordnungsgemäß erfolgen kann,  
 
  6. entgegen Artikel 14 Abs. 2 Satz 3 ein Schaublatt nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt oder nicht oder 

nicht rechtzeitig aushändigt oder  
 
  7. entgegen Artikel 16 Abs. 1 Unterabs. 1, auch in Verbindung mit Unterabs. 2, eine Reparatur nicht, 

nicht richtig oder nicht rechtzeitig durchführen lässt.  
 
(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b des Fahrpersonalgesetzes handelt, 
wer als Fahrer gegen die Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 verstößt, indem er vorsätzlich oder fahrläs-
sig 
 
  1. entgegen Artikel 3 Abs. 1 erster Halbsatz ein Kontrollgerät nicht benutzt,  
 
  2. entgegen Artikel 13 für das ordnungsgemäße Funktionieren des Kontrollgerätes oder die ord-

nungsgemäße Benutzung des Kontrollgerätes oder der Fahrerkarte nicht sorgt,  
 
  3. entgegen Artikel 14 Abs. 1 Unterabs. 2 nicht dafür Sorge trägt, dass der dort genannte Ausdruck 

ordnungsgemäß erfolgen kann,  
 
  4. entgegen Artikel 14 Abs. 4 Buchstabe a Unterabs. 3 Satz 2 oder 3 eine andere Fahrerkarte, eine 

defekte Fahrerkarte oder eine Fahrerkarte, deren Gültigkeit abgelaufen ist, benutzt,  
 
  5. entgegen Artikel 15 Abs. 1 Unterabs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Unterabs. 1 Satz 2 oder 3 ein Schau-

blatt oder eine Fahrerkarte verwendet oder entnimmt,  
 
  6. entgegen Artikel 15 Abs. 1 Unterabs. 5 einen Ausdruck nicht oder nicht rechtzeitig fertigt oder eine 

dort genannte Angabe oder eine dort genannte Zeit nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig einträgt, 

 
  7. entgegen Artikel 15 Abs. 2 Unterabs. 1 Satz 1 ein Schaublatt oder eine Fahrerkarte nicht benutzt,  
 
  8. entgegen Artikel 15 Abs. 2 Unterabs. 2 oder 3 oder Abs. 5 eine Eintragung oder eine Änderung 

nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig 
vornimmt,  

 
  9. einer Vorschrift des Artikels 15 Abs. 3 über die Zeitmarkierung auf dem Schaublatt oder das 

Betätigen der Schaltvorrichtung des Kontrollgerätes zuwiderhandelt,  
 
10. entgegen Artikel 15 Abs. 5a Unterabs. 1 Satz 1 ein Symbol nicht oder nicht richtig eingibt,  
 
11. entgegen Artikel 15 Abs. 7 Buchstabe a oder b ein Schaublatt, die Fahrerkarte, einen Ausdruck 

oder eine handschriftliche Aufzeichnung nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt, 
 
12. entgegen Artikel 16 Abs. 2 Unterabs. 1 eine dort genannte Angabe nicht, nicht richtig, nicht voll-

ständig oder nicht für die vorgeschriebene Dauer vermerkt,  
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13. entgegen Artikel 16 Abs. 2 Unterabs. 2 eine Angabe nicht oder nicht rechtzeitig ausdrucken lässt 
oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht oder den Ausdruck nicht oder 
nicht rechtzeitig mit der Unterschrift versieht oder  

 
14. entgegen Artikel 16 Abs. 3 Unterabs. 3 die Fahrt ohne Fahrerkarte fortsetzt.  
 
(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 4 Buchstabe b des Fahrpersonalgesetzes handelt, 
wer als Werkstattinhaber oder als Installateur vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 12 Abs. 1 
Unterabs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 ein Kontrollgerät einbaut oder repariert.  
 
(4) Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b, Nr. 2 Buchstabe b oder Nr. 4 Buch-
stabe b des Fahrpersonalgesetzes handelt, wer als Unternehmer, Fahrer, Werkstattinhaber oder als 
Installateur fahrlässig entgegen Artikel 15 Abs. 8 der Verordnung (EWG) Nr. 3821/ 85 Aufzeichnungen 
auf dem Schaublatt verfälscht, unterdrückt oder vernichtet oder Speicherinhalte des Kontrollgerätes 
oder der Fahrerkarte oder die ausgedruckten Dokumente von dem Kontrollgerät nach Anhang I B 
verfälscht, unterdrückt oder vernichtet oder eine Einrichtung hierfür im Fahrzeug bereithält. 
 
§ 24 Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung (EG) Nr. 2135/98  
 
Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b des Fahrpersonalgesetzes handelt, wer 
als Fahrer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 2 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 2135/98 des 
Rates vom 24. September 1998 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 über das Kontroll-
gerät im Straßenverkehr und der Richtlinie 88/599/EWG über die Anwendung der Verordnungen 
(EWG) Nr. 3820/85 und (EWG) Nr. 3821/85 (ABl. EG Nr. L 274 S. 1), die durch die Verordnung (EG) 
Nr. 1360/2002 der Kommission vom 13. Juni 2002 (ABl. EG Nr. L 207 S. 1) geändert worden ist, eine 
Angabe nicht oder nicht rechtzeitig ausdruckt oder nicht oder nicht rechtzeitig überträgt oder das 
ausgedruckte Dokument nicht oder nicht rechtzeitig unterzeichnet.  
 
§ 25 Zuwiderhandlungen gegen das AETR  
 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b des Fahrpersonalgesetzes handelt, 
wer als Unternehmer gegen das Europäische Übereinkommen über die Arbeit des im internationalen 
Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. 
Juli 1985 (BGBl. 1985 II S. 889), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 18. August 1997 (BGBl. 1997 
II S. 1550), verstößt, indem er vorsätzlich oder fahrlässig  
 
  1. entgegen Artikel 5 einen Fahrer einsetzt, der die dort genannten Voraussetzungen nicht erfüllt,  
 
  2. entgegen Artikel 10 Abs. 1 Buchstabe e das Kontrollgerät nicht oder nicht rechtzeitig in Stand 

setzt,  
 
  3. entgegen Artikel 10 Abs. 2 ein dort genanntes Schaublatt nicht aushändigt,  
 
  4. entgegen Artikel 10 Abs. 3 ein Schaublatt nicht, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht 

mindestens zwölf Monate aufbewahrt oder den Kontrollorganen nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt,  
 
  5. entgegen Artikel 11 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 6 Abs. 1 Satz 1 oder 3 oder Abs. 2, Artikel 7 

Abs. 1 oder 3 Satz 1 oder Artikel 8 Abs. 1, 2, 6 oder 8 Satz 2 den Fahrbetrieb nicht so einrichtet, 
dass die Mitglieder des Fahrpersonals die Lenkzeiten, die Lenkzeitunterbrechungen oder die Ru-
hezeiten einhalten können,  

 
  6. entgegen Artikel 11 Abs. 2 Satz 2 einen festgestellten Verstoß gegen das Übereinkommen nicht 

oder nicht rechtzeitig abstellt oder eine dort genannte Maßnahme nicht oder nicht rechtzeitig trifft 
oder  

 
  7. entgegen Artikel 10 des Anhangs zum AETR für das ordnungsgemäße Funktionieren oder die 

richtige Verwendung des Kontrollgerätes nicht sorgt.  
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(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b des Fahrpersonalgesetzes handelt, 
wer als Fahrer gegen das Europäische Übereinkommen über die Arbeit des im internationalen Stra-
ßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR) verstößt, indem er vorsätzlich oder fahrlässig 
 
  1. entgegen Artikel 5 ein Fahrzeug führt, ohne das dort festgelegte Mindestalter erreicht zu haben 

oder ohne den dort festgesetzten Anforderungen zu entsprechen,  
 
  2. entgegen Artikel 6 Abs. 1 Satz 1 oder 3 oder Abs. 2, Artikel 7 Abs. 1 oder 3 Satz 1 oder Artikel 8 

Abs. 1, 2, 6 oder 8 Satz 2 Lenkzeiten, Lenkzeitunterbrechungen oder Ruhezeiten nicht einhält,  
 
  3. entgegen Artikel 9 Satz 2 Art oder Grund einer Abweichung nicht vermerkt,  
 
  4. entgegen Artikel 10 Abs. 1 Buchstabe b oder c Zeiten der beruflichen Tätigkeiten oder Ruhezeiten 

auf dem Schaublatt nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise 
vermerkt,  

 
  5. entgegen Artikel 10 Abs. 1 Buchstabe d ein dort genanntes Schaublatt nicht mit sich führt oder 

nicht vorlegt,  
 
  6. entgegen Artikel 10 Abs. 1 Buchstabe e für den ordnungsgemäßen Betrieb oder das Bedienen des 

Kontrollgerätes nicht sorgt oder das Kontrollgerät nicht oder nicht rechtzeitig in Stand setzt,  
 
  7. entgegen Artikel 11 Abs. 1 Satz 1 oder 3 des Anhangs zum AETR ein angeschmutztes oder 

beschädigtes Schaublatt verwendet oder dem Reserveblatt das beschädigte Schaublatt nicht bei-
fügt,  

 
  8. entgegen Artikel 11 Abs. 2 Satz 1 des Anhangs zum AETR ein Schaublatt nicht benutzt,  
 
  9. entgegen Artikel 11 Abs. 2 Satz 2 oder 3 des Anhangs zum AETR ein Schaublatt entnimmt oder 

über den Zeitraum, für den es bestimmt ist, hinaus verwendet oder  
 
10. entgegen Artikel 11 Abs. 2 Satz 5 des Anhangs zum AETR eine Änderung nicht oder nicht in der 

vorgeschriebenen Weise vornimmt.  
 
(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 4 Buchstabe b des Fahrpersonalgesetzes handelt, 
wer als Werkstattinhaber oder als Installateur vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 9 Abs. 1 des 
Anhangs zum Europäischen Übereinkommen über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr 
beschäftigten Fahrpersonals (AETR) ein Kontrollgerät einbaut oder repariert.  
 
 
ABSCHNITT 9  
ÜBERGANGSVORSCHRIFTEN  
 
§ 26  
 
Kontrollgerätkarten, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung von den zuständigen Behörden oder 
Stellen in einem vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen geregelten Verfah-
ren erteilt worden sind, gelten als wirksam erteilt im Sinne der §§ 4, 5, 7 und 9 dieser Verordnung.  
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